


Zur Sicherung der Bauleitplanung hat der Gemeinderat der Gemeinde Kronau in dieser Sitzung 
für die im Lageplan vom 24.09.2024 dargestellten Grundstücke Flurstücke Nr. 152, 152/10, 152/11, 
152/12, 152/13, 3415/2, 3415/3, 3417, 3420, 3421, 3423, 3424, 3425, 4920, 4921, 4922, 4923, 4924, 
4925, 4926, 4927, 4928, 4929, 4930, 4931, 4932, 4933 vollständig sowie das Flurstück Nr. 4919 
(Friedhofstraße) teilweise der Gemarkung Kronau eine Veränderungssperre nach § 14 BauGB 
als Satzung beschlossen. 

Die Satzung wird dieser Bekanntmachung beigefügt. 

Bekanntmachungshinweise: 
Einsichtnahmemöglichkeit: 
Jedermann kann die Satzung über die Veränderungssperre und den Plan über den räumlichen 
Geltungsbereich während der üblichen Dienststunden, bei der Gemeindeverwaltung Kronau, im 
3. Obergeschoss des Rathauses (Kirrlacher Straße 2, 76709 Kronau) gebührenfrei einsehen. Über
den Inhalt wird auf Verlangen Auskunft erteilt.

Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und Abwägungsmängeln: 
Unbeachtlich werden 
1. eine nach § 214 Abs. 1 s. 1 Nr. 1 und 2 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten
Verfahrens- und Formvorschriften,
2. nach § 214 Abs. 3 S. 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs beim
Zustandekommen dieser Satzung,
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der Satzung schriftlich gegenüber
der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründende Sachverhalts geltend gemacht
worden sind.

Kronau, den 07.11.2024 

Frank Burkard 
Bürgermeister 
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